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Was kosten die neuen Stromzähler?
Überall werden die alten Stromzähler durch neue digitale Stromzähler ersetzt und es stellt sich die Frage, was die Einmal- und Folgekosten sind.
1. Der gesetzliche Einbau durch den zuständigen Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber  
Im Gesetz sind Obergrenzen für die jährlichen Kosten festgesetzt, die Ihnen für den Betrieb eines intelligenten Messsystems oder einer modernen Messeinrichtung entstehen dürfen. Mehr darf ein Messstellenbetreiber nur dann in Rechnung stellen, wenn Sie sich einen der neuen digitalen Stromzähler auf eigenen Wunsch einbauen lassen oder sich für einen anderen Messstellenbetreiber entschieden haben.
a. Moderne Messeinrichtung (digitaler Zähler)
Für den Betrieb einer modernen Messeinrichtung dürfen unabhängig vom Verbrauch nur maximal 25 Euro brutto pro Jahr berechnet werden.
Die Kosten für den Messstellenbetrieb werden seit 2024 nicht mehr allein von den Anschlussnutzern, sondern zum Teil vom Netzbetreiber getragen. Die Aufteilung hängt vom durchschnittlichen Verbrauch der letzten drei Jahre beziehungsweise der Leistung der stromerzeugenden Anlage ab.
b. [bookmark: _Hlk209893647][bookmark: _Hlk209893860]Intelligentes Messsystem (Smartmeter)
Jährliche Preisobergrenze für intelligente Messsysteme seit 2025 bei Pflichteinbau und optionalem Einbau.
Haushalt mit 					   	Preisobergrenze (brutto)  
1. Stromverbrauch über   6.000 – 10.000 kWh		  40 Euro / Jahr	
2. Stromverbrauch über 10.000 – 20.000 kWh		  50 Euro / Jahr	
3. PV- Anlage mit Leistung bis 15 kW			  50 Euro / Jahr	
4. PV- Anlage mit Leistung über 15 - bis 25 kW		110 Euro / Jahr	
5. Steuerbare Verbrauchseinrichtung  			   50 Euro / Jahr
     ( Ladestation f. PKW oder Wärmepumpe)	
6. Wunscheinbau Netzbetreiber bei geringem Verbrauch	   50 Euro / Jahr	
Achtung 
Pkt. 5 Bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen fallen nach § 14a Energiewirtschafts-gesetz zusätzlich 50 Euro brutto jährlich für den Einbau und Betrieb einer Steuerungs-einrichtung an.
Pkt. 3-4 Das gilt auch für Photovoltaik-Anlagen oder anderer Strom erzeugender Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt.
2. Der Einbau auf persönlichen Wunsch
Seit Januar 2025 haben alle Verbraucher gegenüber dem grundzuständigen Messstellen-betreiber Anspruch auf die vorzeitige Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem. Diese muss dann innerhalb von vier Monaten ab Beauftragung eingebaut sein.
Der Messstellenbetreiber darf dafür einmalig ein zusätzliches Entgelt verlangen. Nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) gelten maximal 100 Euro als angemessen. Dies ist jedoch keine Preisobergrenze. Inwieweit Abweichungen nach oben zulässig sind und welche Nachweispflichten daraus entstehen, ist rechtlich noch umstritten. Darüber hinaus darf der Messstellenbetreiber bei optionalen Einbaufällen (Verbrauch unter 6.000 kWh; Anlage kleiner als 7 kW) auch noch ein zusätzliches jährliches Entgelt erheben. Der Gesetzgeber sieht ein Entgelt von nicht mehr als 30 Euro als angemessen an. Auch hierbei handelt es sich nicht um eine Preisobergrenze. 
Neben dem einmaligen zusätzlichen Entgelt und dem jährlichen zusätzlichen Entgelt darf der Messstellenbetreiber die jährlichen Kosten erheben, die bei dem jeweiligen Pflichteinbaufall oder der optionalen Ausstattung verlangt werden dürften. Hier müssen die Preisobergrenzen eingehalten werden.
3. Umbau des Zählerschranks kann erforderlich und teuer werden
Erhebliche einmalige Kosten können darüber hinaus entstehen, wenn für die Installation der modernen Messeinrichtung oder des intelligenten Messsystems ein Umbau des Zählerschranks notwendig ist. Das bedeutet schnell Mehrkosten von bis zu mehreren tausend Euro.
4. Für neue Stromzähler kann es eine Extra-Rechnung geben 
Mit der Stromentnahme schließen Sie automatisch einen eigenen Vertrag mit dem Messstellenbetreiber und sind dessen Vertragspartner.
· Sie erhalten neben der Stromrechnung eine weitere Rechnung des 
Messstellenbetreibers oder 
· Ihr Versorger übernimmt die Begleichung im Rahmen des Tarifs / Grundpreises. 
· Nicht alle Anbieter senken ihren Strompreis, wenn nicht mehr sie, sondern der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb abrechnet.
· Auf die Angabe im Portal achten!  [image: ]
                                                       [image: ]
· Ausnahme Grundversorgung,
Hier ist vorgesehen, dass grundsätzlich der Lieferant den Messstellenbetrieb für Sie organisiert und dass Sie die Kosten für den Messstellenbetrieb über Ihre Stromrechnung zahlen.

· Solange noch ein alter analoger Zähler, ein sogenannter Ferraris-Zähler, Ihren Stromverbrauch misst, wird der Stromlieferant die Leistung „Messstellenbetrieb“ beim Netzbetreiber beziehen und mit diesem abrechnen. Die Kosten dafür gibt der Energieversorger über die Stromrechnung an Sie weiter, Sie erhalten mit der Stromrechnung nur eine einzige Rechnung.

5. Wie teuer ist der Messstellenbetrieb?
Die jährlichen Kosten für moderne Messeinrichtungen (digitale Stromzähler) sind gesetzlich gedeckelt und betragen maximal 25 Euro brutto. Die jährlichen Kosten für den reinen Messstellenbetrieb eines intelligenten Messsystems sind ebenfalls gedeckelt und liegen entweder bei 20 oder 50 Euro brutto.
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